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I. Abrechnungs- und Verteilungsmaßstab 
 

Die Rathausstraße in dem Teilbereich von Kanalweg bis Waldstraße in Niederkassel wurde 
im Jahre 2012 als Mischverkehrsfläche nachmalig hergestellt. Bei dieser Straße handelt es 

sich um eine vorhandene Straße im Sinne des § 242 I BauGB. Vor dem maßgeblichen 
Stichtag (29.06.1961) diente die Straße bereits dem inneren Anbau und zur Aufnahme des 

innerörtlichen Verkehrs. Darüber hinaus bestand zu diesem Zeitpunkt eine planmäßige oder 
„gehäufte“ Bebauung. Da die Rathausstraße zum Stichtag somit die 
erschließungsrelevanten Merkmale einer vorhandenen Straße i. S. des § 242 I BauGB 

erfüllte, können die durchgeführten Baumaßnahmen lediglich nach den Vorschriften des 
Kommunalabgabengesetzes in anderer Form abgerechnet werden. 

 
Hieraus ergibt sich die Notwendigkeit eine Klassifizierung des Straßentyps vorzunehmen, 
da die Satzung für die einzelnen Teileinrichtungen differenzierte Anteile vorsieht. 

 
Gemäß § 2 IV a) der Straßenanliegerbeitragssatzung dient die Rathausstraße im o. g. 

Abschnitt als sogenannte Anliegerstraße überwiegend der Erschließung der angrenzenden 
oder der durch private Zuwegung mit ihr verbundenen Grundstücke. Die Ausbauart 
Mischfläche macht den Erlass einer Abweichungssatzung erforderlich. Des Weiteren soll der 

Anteil der Beitragspflichtigen am beitragsfähigen Aufwand für die Mischverkehrsfläche 
(Fahrbahn und Gehweg) auf 65 % pauschaliert werden. 

 
Die mit Herstellungsbeginn der Maßnahme erhobenen Vorausleistungen werden auf die 
endgültigen Beiträge angerechnet. 

 



II. Abweichungssatzung 

 
Die Rathausstraße von Kanalweg bis Waldstraße wurde abweichend von den 
Herstellungsmerkmalen der Beitragssatzung als Mischfläche hergestellt. Deshalb muss der 

Anteil der Beitragspflichtigen für die Mischverkehrsfläche (Teileinrichtung Gehweg und 
Fahrbahn) pauschaliert werden. Aus den vorgenannten Gründen ist daher der Erlass einer 

Abweichungssatzung nach § 3 VII der Straßenanliegerbeitragssatzung durch den Rat 
erforderlich. 
 

III. Abschnittsbildung 
 

Als weitere Voraussetzung zur Abrechnung des Teilstücks zwischen Kanalweg und 
Waldstraße ist es erforderlich, einen Abrechnungsabschnitt nach § 130 II BauGB sowie § 2 

Absatz 4 der Straßenanliegerbeitragssatzung zu bilden. 
 
Die Abschnittsbildung ist hier rechtlich möglich, da sie nach örtlich erkennbaren Merkmalen 

(einmündende Straßen) erfolgt. Sie ist vom Rat zu beschließen. 
 

 
 
 

 
Beschlussvorschlag: 

 
Der Rat der Stadt Niederkassel beschließt 
 

1. die als Anlage beigefügte Satzung über die Festsetzung des Anteils der 
Beitragspflichtigen am beitragsfähigen Aufwand für die nachmalige Herstellung in 

anderer Form als Mischfläche in der Rathausstraße von Kanalweg bis Waldstraße in 
Niederkassel, 

 

2. für die Erhebung von Straßenanliegerbeiträgen in der Rathausstraße von Kanalweg bis 
Waldstraße einen Abrechnungsabschnitt zu bilden. 

 
Die Satzung ist Bestandteil dieses Beschlusses. 
 

 
 

Anlagen: 
Satzung Rathausstraße von Kanalweg bis Waldstraße 
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